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Vorführender
Präsentationsnotizen
Begrüßung, Dank für Einladung
Thema ist immer wieder aktuell; Verantwortung und Regulierung von Unternehmen spielt gerade auch in Wirtschaftskrise große Rolle.
Völkerrechtliche Bedeutung: (Wie) können wirmächtige nicht.staatliche Akteure reguliert werden?
Meine Perspektive: Regulierung von TNU
Nicht: Recht oder Pflichten von TNU , Bindung von TNU an MR oder allgemein Stellung von TNU, Themen des völkerrechtlichen Diskurses 
Zwar Bezüge unseres Thema dazu, aber nicht Hauptfokus
Und nicht politische Kontrolle oder Kontroll durch Verbraucher
Aber nicht nur formell-rechtlich, sondern auch im „Schatten des Rechts“, soft law, de lege ferenda
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Ausgangsfall

e Klage eines Schulers gegen
Uberweisung an Sonderschule

» Berufung auf Art. 24 BRK (,Recht auf
iInklusive Bildung)

 Beklagtes Land (u.a.): Keine Bindung an
BRK, da volkerrechtlicher Vertrag

Bindung der Lander an die BRK 15.1.2010


Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorestellung der Rechtliche Kontrolle etwas ausdehnen und eher einen streuerungswissenschaftlichen Ansatz anlegen, wie er gegenwärtig in der Verwaltungswissenschaft und Verwaltungsrecht auch angelegt ist; damit auch  Anknüpfungspunkte an global governance
Gerade für internationales Wirtschaftsrecht wichtig
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Bindung nach Volkerrecht

 Lander konnen volkerrechtliche
Vertrage abschliel3en (Art. 32 Abs. 3
GG) = ,partielle Volkerrechtssubjekte®

 Volkerrechtliche Bindung nur flr
Vertragspartel (keine Wirkung zu
Lasten Dritter)

 Aber: Nichtbindung der Lander
entschuldigt BRD als Vertragspartel

n |Cht Bindung der Lander an die BRK 15.1.2010


Vorführender
Präsentationsnotizen
Kein Rechtsbegriff, da weder Teil des Tatbestandes noch der Rechtsfolge einer gültigen Rechtsnorm (Völkerrecht oder nationales Recht)
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Verfassungsrecht
e Art. 31 GG: ,Bundesrecht bricht
Landesrecht”

— BRK = Bundesrecht, da volkerrechtliche
Vertrage als Bundesgesetz gelten

— Reine Kollisionsregel bel einem Konflikt

— Begrundet keine Bindung der Lander
an die BRK

Bindung der Lander an die BRK 15.1.2010
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Bindung aufgrund von ,Zustimmung’
der Lander im Bundesrat nach dem
Lindauer Abkommen

Bindung nach Grundsatz der
Bundestreue: Bund ist bel Umsetzung
seiner volkerrechtlichen Pflichten
zwingend auf Lander angewiesen

Bindung der Lander an die BRK 15.1.2010



Staatlichkeit

im Wandel

 Ergebnis: Die Lander sind von
Verfassungs wegen an die BRK
gebunden und kdonnen sich auf die

mangelnde volkerrechtliche Bindung
nicht berufen

e Kontakt:

markus.krajewski@sfb597.uni-
bremen.de

Bindung der Lander an die BRK 15.1.2010



	Die Bindung der Bundesländer an die Behindertenrechtskonvention
	Ausgangsfall
	Bindung nach Völkerrecht
	Bindung nach Verfassungsrecht
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6

